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II. HINWEISE ZU TEXTLICHEN FESTSETZUNGEN AUßERHALB DES GEL-
TUNGSBEREICHS DER 3. ÄNDERUNG, NACHRICHTLICHE ÜBERNAH-
MEN, WEITERE HINWEISE, VERFAHRENSVERMERKE 

1. Keine Änderungen der textlichen Festsetzungen 

Die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans in der ursprünglichen Fassung sowie ihrer 
Änderungen aus der 1. und 2. Änderung sind Anlage zu dieser Begründung. Sie beziehen sich 
nicht auf den Geltungsbereich der 3. Änderung, werden nicht geändert und bleiben jedoch für 
den gesamten Bebauungsplan gültig. 

 
2. Nachrichtliche Übernahme (§9 Abs. 6 BauGB) 

Der Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplanes befindet sich im Landschafts-
schutzgebiet "Templiner Seenkreuz". 
 

3. Weitere Hinweise 

 

• Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmale (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d. h. Mauer-
werk, Einzelfunde, aber auch Veränderungen oder Verfärbungen in der natürlichen Bodenbe-
schaffenheit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmalen ist der Stadt Templin 
und dem zuständigen Amt für Bodendenkmalpflege anzuzeigen. Die Bestimmungen des 
BbgDSchG lt. § 8 sind für alle Bodendenkmale einzuhalten.  

• Für Erdarbeiten mit über 30 cm Eingriffstiefe ist eine Erlaubnis der Unteren Denkmalschutz-
behörde erforderlich. Erdarbeiten sind 3 Wochen vorher schriftlich dem Brandenburgischen 
Landesamt für Ur- und Frühgeschichte, Arbeitsstelle für Bodendenkmalpflege oder der Unte-
ren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. 

• Sollten bei den Erdarbeiten ur- und frühgeschichtliche Bodendenkmale entdeckt werden 
(Scherben, Knochen, Metall, Steinsetzungen, Verfärbungen o. ä.), so sind diese unverzüglich 
dem Brandenburgischen Landesmuseum für Ur- und Frühgeschichte, Arbeitsstelle für Boden-
denkmalpflege oder der Unteren Denkmalschutzbehörde, anzuzeigen (§ 19 Abs. 1 und 2 
DSchG). 

• Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind im Altlastenkataster des Landkreises Ucker-
mark keine Altlasten bzw. Altlastenverdachtsflächen registriert. Eine konkrete Kampfmittelbe-
lastung ist nicht bekannt, so dass eine gesonderte Munitionsbefreiungsbescheinigung nicht 
erforderlich ist.  

• Das Baum- und Strauchfällungsverbot des § 34 Nr. 1 BbgNatSchG ist zu beachten. Für un-
vermeidbare Baumfällungen im Zeitraum vom 1. März bis 30. September ist gemäß § 36 
BbgNatSchG schriftlich eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen. 

• Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes besteht derzeit keine Bergbauberechtigung gemäß 
§§ 7 - 9 Bundesbergbaugesetz (BBergG) vom 13.08.1980, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
26.01.1998 (BGB / S. 164), zur Aufsuchung bzw. Gewinnung fester Bodenschätze.  
Es wird kein Baubeschränkungsgebiet gemäß §§ 107 bis 109 BBergG festgestellt. 
Das Stadtgebiet Templin liegt innerhalb des Erlaubnisfeldes Templin zur Aufsuchung von Sole 
und Erdwärme. 

• Es befinden sich nach den zur Verfügung stehenden Unterlagen keine Restlöcher ehemaliger 
obertätiger Abbautätigkeit im Plangebiet. Die Erfassung derartiger Standorte ist jedoch nicht 
abgeschlossen, so dass sich Änderungen und Ergänzungen ergeben können. 

• Alle Maßnahmen, die in Bezug auf das WHG bzw. das Brandenburgische Wassergesetz 
(BbgWG) einer Gewässernutzung entsprechen, bedürfen einer wasserrechtlichen Erlaubnis 
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und sind rechtzeitig der zuständigen Wasserbehörde zur Prüfung der Erlaubnisfähigkeit vor-
zulegen (§ 28 Abs. 1 und 2 BbgWG - Inhalt von Erlaubnis und Bewilligung). 

• Der Geltungsbereich der 3. Änderung befindet in der Wasserschutzzone IIIa. Die Bestimmun-
gen des § 15 BbgWG i.V. mit §§ 51 und 52 WHG sind zu beachten. 

• Die Bestimmungen des Brandenburgischen Abfallgesetzes vom 06.06.1997 sowie die Anord-
nungen nach § 35 II Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrW-/AbfG) und des Abfallentsorgungsplanes 
des Landes Brandenburg - Teil Siedlungsabfälle - vom 29.04.1993 sind bei der Vorhabens-
durchführung zu beachten. 

• Zur Brandbekämpfung ist eine Löschwassermenge von mindestens 800 l/min (48 m³/h) für die 
Dauer von mindestens 2 Stunden für den Grundschutz vom Träger des Grundschutzes vorzu-
halten. Bei der Entnahme des Löschwassers aus unabhängigen und abhängigen Löschwas-
serversorgungsanlagen darf die Entfernung zwischen Löschwasserentnahmestelle und Ob-
jekteingang nicht mehr als 300 m und bei der Entnahme aus dem Hydrantennetz nicht mehr 
als 120 m betragen. Bei der Erschließung ist zu gewährleisten, dass die Rohrdimensionierung 
die Bereitstellung einer Löschwassermenge von mindestens 800 l/min (Grundschutz) gewähr-
leistet. 

• Wiederverwendbarer Oberboden ist vor Beginn der Bauarbeiten frei von Fremdkörpern aufzu-
nehmen, während der Bauarbeiten sachgerecht zu lagern und nach Beendung der Bauarbei-
ten wieder einzuarbeiten (§ 1a Abs. 1 BauGB). 

 

4. Verfahrensvermerke 

Die Verfahrensvermerke werden mit Fortschritt der einzelnen Verfahrensschritte ergänzt. 
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III. BEGRÜNDUNG 

1.  Allgemeine Planungsvoraussetzungen 
 

1.1 Anlass und Ziel der 3. Änderung 
 

Der Bebauungsplan Nr. 21/98 „Nördlich Prenzlauer Allee" ist am 16. April 2004 rechtskräftig 
geworden.  
 
Die vorliegende 3. Änderung des Bebauungsplanes beinhaltet die bestandsabdeckende Festet-
zung eines allgemeinen Wohngebiets. Sie wird erforderlich, da der Landkreis Uckermark mit 
Schreiben vom 02.06.2022 einen rückwirkenden Antrag auf Umnutzung einer bestehenden Ga-
rage mit einer Größe von ca. 20 m² und eines bestehenden Schuppens mit einer Größe von ca. 
30 m² (Fitnessraum) abgelehnt hat (AZ. 63-02626-21-31). Der Schuppen und die Garage wurden 
ohne Genehmigung umgebaut. Nach Auffassung des Landkreises handelt es sich somit um sog. 
Schwarzbauten. Ohne entsprechendes Planungsrecht müsse der nachträgliche Antrag auf Um-
nutzung der o. g. Gebäude abgelehnt und die Gebäude rückgebaut bzw. die alte Nutzung wie-
derhergestellt werden. 
 
Ein Rückbau würde die von der Familie Herbon angstrebte generationsübergreifende Wohnform 
ausschließen, mit weitreichenden persönlichen Folgen, insbesondere vor dem Hintergrund einer 
sozio-psychologischen und medizinisch-attestierten Notsituation, die eine entsprechende Wohn-
form erfordert und und eine Verschlechterung für die betroffenen Familienangehörigen mit großer 
Wahrscheinlichkeit verhindert. 
 
Der Landkreis empfiehlt den betroffenen Familien die Suche einer Wohnung innerhalb von Temp-
lin, was in angemesser Zeit zu bewältigen sei. 
 
Vorgenannte Sachlage bedeutet für die betroffenen Familien eine schwerwiegende soziale Härte. 
Vor diesem Hintergrund hat sich Familie Herbon entschlossen, einen Antrag auf Änderung des 
rechtskräftigen Bebauungsplans zu stellen.  
 
Die SVV sah in dem ablehnenden Schreiben des Landeskreises den Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit gestört und ist in der Abwägung von öffentlichen und privaten Belangen zu dem 
Schluss gelangt, eine im Hinblick auf den Zweck angemessene und zumutbare Lösung zu finden.  
 
Der Aufstellungsbeschluss zur 3. Änderung des Bebauungsplans wurde am 11.05.2022 einstim-
mig von der Stadtverordnetenversammlung gefasst. Die Mitglieder des Bau-, Ordnungs- und Si-
cherheitsausschuss haben zuvor in der Sitzung vom 06.04.2022 mehrheitlich gegen die Einlei-
tung eines Verfahrens zur Bebauungsplanänderung votiert. 
 
Die in Rede stehenden Bestandsgebäude (Garage und Schuppen) wurden seit Errichtung bzw. 
seit Anfang der 1990er Jahre überwiegend kleingewerblich als Imkerei, als Spezialsportartikel-
geschäft, Surfschule und -verleih genutzt. Eine entsprechende seitdem gültige Gewerbeerlaubnis 
für Astrid Herbon liegt vor.  
 
Der Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplans umfasst das Flurstück 192 und Teil-
flächen der Flurstücke 53 und 54 der Flur 40 in der Gemarkung Templin. Die Flurstücke 53 und 
54 befinden sich im Eigentum der Familie Herbon. Für das Flurstück 192 wurde seitens der Stadt 
Templin im Jahr 2015 eine Grunddienstbarkeit zugunsten der Familie Herbon und eine be-
schränkt persönliche Dienstbarkeit zugunsten des Landkreises Uckermark eingetragen. Ziel war 
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die Herstellung des ordentlichen Baurechts mit Beachtung baurechtlicher Abstandsflächen. 
 
Mit der 3. Änderung werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine bestandsabde-
ckende Ausweisung einer Wohnbaufläche mit spezifischen, in einem allgemeinen Wohngebiet 
zulässigen Nutzungen geschaffen. Somit wird einerseits der ursprünglichen Intention des Grund-
erwerbs aus dem Jahr 1950er Jahren entsprochen, das Grundstück als “Hof- und Gebäudeflä-
che” zu Wohnzwecken selbst zu nutzen und zu qualifizieren.  
 
Das Grundstück wurde in den 1970er Jahren im Zuge der Erfolge auf Familie Herbon überschrie-
ben.  
 
Das Verfahren zum ursprünglichen Bebauungsplan, der 1998 aufgestellt wurde und 2004 
Rechtskraft erlangte, hat diese Bestandsabdeckung zwar im Zuge des Bestandsschutzes be-
rücksichtigt, jedoch war und ist nach Auffassung des Landkreises Uckermark damit in einer kon-
sequenten Anwendung des Planungsrechts jegliche Umnutzung oder Arrondierung von Neben-
anlagen ausgeschlossen.  
 
Dieser Umstand war den Eigentümern zum Zeitpunkt des Verfahrens nicht bewußt. Insbesondere 
die damit verbundenen räumlichen Beschränkungen vor dem Hintergrund und in Verbindung 
späterer krankheitsbedingter bzw. persönlich-medizinischer Notwendigkeiten bewirkten eine so-
ziale Härte, die mangels Alternativen nur über eine B-Plananpassung behoben werden kann. Um 
diese planungsrechtlich abzusichern, ist die Änderung des Bebauungsplanes erforderlich.  
 
Die Änderung des Bebauungsplanes wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 

(Bebauungsplan der Innenentwicklung) durchgeführt. Die hierfür in § 13a Abs. 1 BauGB genann-

ten Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall gegeben: 

 
− Aufgrund des baulich vorgeprägten Standortes innerhalb des Siedlungszusammen-

hangs dient die Änderung des Bebauungsplanes einer Maßnahme der Innenentwicklung. 
 

− Die im Änderungsbereich zulässige Grundfläche im Sinne des §19 Abs. 2 der Baunut-
zungsverordnung (BauNVO) beträgt mit ca. 200 m² ledigleich 1% der für dieses Verfahren 
zulässigen Grundfläche (20.000 m²). 

 

− Die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umwelt- 
verträglichkeitsprüfung unterliegen, wird durch den Bebauungsplan nicht begründet. 
Auch bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in §1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchstabe b) BauGB genannten Schutzgüter (FFH-Richtlinie, Vogelschutzrichtlinie). 

 
Bei Bebauungsplänen der Innenentwicklung gelten Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne 
des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB als „vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig“, 
d.h., dass Ausgleichsmaßnahmen nicht erforderlich sind. Auch wird von einer Umweltprüfung, 
dem Umweltbericht, der zusammenfassenden Erklärung sowie der frühzeitigen Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung entsprechend § 13a Abs. 3 BauGB abgesehen. 

 

 

1.2  Räumliche Lage, Abgrenzung des Änderungsbereiches und Eigentumsver-

hältnisse 

 
Der Geltungsbereich des zu ändernden Bebauungsplanes 21/98 „Nördlich Prenzlauer Allee“ be-
findet sich östlich der Templiner Altstadt und umfasst die Flächen zwischen der Prenzlauer Allee 
im Süden und einer gedachten Verlängerung des Grundstücks in Richtung Templiner Stadtsee 
im Norden. Im Westen wird der Bereich durch das Flurstück 192 und im Osten durch das 
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Grundstück Prenzlauer Allee 27 begrenzt. 

 
Der 625 m² große Änderungsbereich liegt im mittleren Teil des Bebauungsplangebietes am 
Rand einer ca. 15.000 m² großen privaten Grünfläche mit der Zweckbestimmung “Kleingarten”. 
 

 
Abbildung 1: Lage des Geltungsbereichs 
Kartengrundlage: Geobasisdaten der LGB: © GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0, Zugriff am 01.06.2023 

 
 

1.3 Übergeordnete Planungsvorgaben 
 

1.3.1 Raumordnung 

Bebauungspläne sind gemäß § 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der Raumordnung anzupassen. 
Diese sind im Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR), dem 
Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) sowie den Regionalplänen dargelegt. 
 
Der Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) vom 1. Juli 2019 
ist in Berlin und Brandenburg jeweils als Rechtsverordnung der Landesregierung in Kraft getre-
ten. Für die vorliegende bestandsabdeckende Planung sind insbesondere folgende Ziele und 
Grundsätze des LEP HR von Relevanz: 

 
Ziel 5.2 Anschluss neuer Siedlungsflächen 
„(1) Neue Siedlungsflächen sind an vorhandene Siedlungsgebiete anzuschließen.“ 
 
Der Änderungsbereich liegt am Rande des Siedlungszusammenhangs von Templin. Es ist da-
von auszugehen, dass die vorgesehen bestandsabdeckende Festsetzung einer Wohnbauflä-
che die Grundsätze und Ziele der Raumordnung aufgrund der geringen Größe nicht berührt. 

 
Im Zuge des Änderungsverfahrens wird eine Anfrage zur Vereinbarkeit der Planung mit den 
Zielen, Grundsätzen und sonstigen Erfordernissen der Raumordnung an die Raumordnungs-
behörde gestellt. 
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1.3.2 Flächennutzungsplanung 

Im Flächennutzungsplan ist die Änderungsfläche als öffentliche Grünfläche dargestellt. Aufgrund 
der geringen Größe der Änderungsfläche sowie der geplanten Art der Nutzung ist die Entwicklung 
der Bebauungsplanänderung aus dem Flächennutzungsplan gemäß § 8 Abs. 2 BauGB gegeben. 

 

1.3.3 Schutzgebiete nach dem Bundesnaturschutzgesetz / Uferschutzstreifen 

Der Änderungsbereich liegt wie der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplanes innerhalb 
des Landschaftsschutzgebietes (LSG) „Templiner Seenkreuz“ und ist zudem Bestandteil des Na-
turparks Uckermärkische Seen. 

 
Bei der Aufstellung des ursprünglichen Bebauungsplanes wurde ein Antrag auf Bestätigung der 
Vereinbarkeit der Planung mit den Schutzzwecken der LSG-Verordnung beim Ministerium für 
Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung gestellt. Durch die zuständige Behörde wurde 
in der Entscheidung vom 28.07.2003 festgestellt, dass die künftigen Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes „Nördlich Prenzlauer Allee“ nicht im Widerspruch zu den Festsetzungen der Verord-
nung über das LSG „Templiner Seenkreuz“ stehen und eine Ausgliederung der Flächen Plan-
gebietes aus dem LSG nicht erforderlich ist. 

 
Mit der vorliegenden Änderung des Bebauungsplanes wird nur bereits als Wohnbauflächen ge-
nutzte Flächen in Anspruch genommen. Somit werden weder wertvolle Baumbestände noch 
naturnahe Uferbereiche beeinträchtigt. Auch werden mit der eingeschossigen Bebauung in 
Verbindung mit der Topografie des Geländes keine Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 
verursacht. Daraus ergeben sich keine Hinweise für eine grundlegend andere Einschätzung zur 
Vereinbarkeit mit den Zielen des Landschaftsschutzgebietes. 

 
Zudem sind alternative Standorte für nicht verfügbar. Auch sind Standorte außerhalb von 
Landschaftsschutzgebieten nicht gegeben, da sich die gesamten Uferbereiche des Templiner 
Stadtsees im Landschaftsschutzgebiet Templiner Seenkreuz bzw. Norduckermärkische Seen-
landschaft befindet. 

 
Zusammenfassend ist daher davon auszugehen, dass die Voraussetzungen für die Zustim-
mung zur bestandsabdeckenden Planung durch die zuständigen Naturschutzbehörden gege-
ben sind. 

 

Weiterhin ist aufgrund der mittelbaren Nähe zum Seeufer (Abstand ca. 70 m) davon auszugehen, 
dass die bestandsabdeckende Ausweisung der Wohnbaufläche mit der Freihaltung von Gewäs-
sern und Uferzonen gemäß § 61 BNatSchG vereinbar ist. Danach dürften im Außenbereich an 
Bundeswasserstraßen, Gewässern 1. Ordnung sowie stehenden Gewässern von mehr als 1 
Hektar im Abstand von 50 m von der Uferlinie keine baulichen Anlagen errichtet werden. Dieses 
Bauverbot ist im vorliegenden Fall jedoch nicht anwendbar, da sich geplante Bebauung nicht im 
Außenbereich befindet. 
 
Auch aus fachlicher Sicht sind Konflikte mit dem Uferschutz hinsichtlich  

- der Beanspruchung von naturnahen Lebensräumen oder  

- der Störung von Tieren 

- möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 
nicht zu erwarten. 
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1.4 Bestandssituation 
 

1.4.1  Bau- und Nutzungsstrukturen 

Der Änderungsbereich ist seit seiner Errichtung dauerhaft bewohnt. Es stellt somit als Einfamili-
enhaus samt Nebenanlagen faktisch eine Fläche zum Wohnen dar. 
 

 
 
Abbildung 2: Auszug aus dem amtlichen Lageplan des öffentlich bestellten Vermessers Bodo Stein vom 17.02.2000 

 
Östlich schließen sich Kleingärten sowie Freizeit- und Erholungsgrundstücke an.  
Südwestlich befindet sich das Areal des ehemaligen Wasserturms, westlich liegen einzelne von 
der Stadt verpachtete Freizeit- und Erholungsgrundstücke und im weiteren Verlauf das Stadtbad.  
Im Siedlungszusammenhang befindet sich südlich ein Wohngebiet in aufgelockerter Stadtlage 
mit ca. 35 Einzelhausbebauungen, die über die Prenzlauer Allee und über die Wohnstraßen Fri-
dericke-Krüger-Straße und Franz-Mehring-Straße erschlossen werden.  
 
Im weiteren Umfeld liegt in ca. 300 m Entfernung das Stadion der Freundschaft und in 600 m 
Entfernung die Stadtverwaltung. 

 

Hennings_i5
Typewritten Text



    3. Änderung des Bebauungsplanes 21/98 „Nördlich Prenzlauer Allee“, Stadt Templin 
 

12 
 

1.4.2 Verkehrliche Erschließung 

Die verkehrliche Erschließung des Wohnhauses erfolgt über einen öffentlich gewidmeten Er-
schließungsweg, der den Anschluss an die Prenzlauer Allee herstellt. 

 

1.4.3 Naturräumliche Situation 

Der Bebauungsplan „Nördliche Prenzlauer Allee“ liegt am Südufer des Templiner Stadtsees, 
dem Siedlungsgebiet von Templin zugehörig. Das Areal ist weiträumig durch die wasserbezo-
gene Freizeit- und Erholungsnutzung mit überwiegend offener Bebauung sowie meist großzügi-
gen Gärten und Grünflächen geprägt. 

 
Der Änderungsbereich ist wegen seiner bereits vorhandenen Überbauung keinem Biotoptyp zu-
zuordnen. Die südlich an den Änderungsbereich angrenzende private Gartenfläche ist durch eine 
artenarme und intensiv genutzte Rasenfläche, ein Ferienhaus sowie Nebenanlagen/Schuppen 
geprägt. Sie ist als Lebensraum für Tiere und Pflanzen unbedeutend. Am Seeufer befindet sich 
in einem Teilbereich ein Bootshaus. Dieser Abschnitt ist somit als naturfern zu bewerten. Natür-
liche Ufervegetation oder Schwimmblattgesellschaften sind vorhanden. 

 

1.4.4 Planungsrechtliche Ausgangssituation 

Der seit dem 16. April 2004 rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 21/98 „Nördlich Prenzlauer Allee" 
setzt für den Teil des Änderungsbereiches (Flurstück 192 und Teilflächen der Flurstücke 53 und 
54 der Flur 40 in der Gemarkung Templin) eine private Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
„Kleingärten“ fest. 

 
Die im Bebauungsplan festgesetzten Arten der baulichen Nutzung sind jedoch durch ein Urteil 
des Oberverwaltungsgerichtes Berlin-Brandenburg vom 20.09.2006 überwiegend für unwirksam 
erklärt worden. Für die übrigen im Bebauungsplan festgesetzten Flächen und getroffenen Fest-
setzungen ist der Bebauungsplan jedoch weiterhin wirksam.  
 
 

2. Planinhalt der 3. Änderung 
 
Ziel der Planänderung ist es, die Wohnnutzung des bestehenden Wohnhauses nebst Nebenan-
lagen planungsrechtlich zu sichern.  
 
Die auf dem Grundstück bestehenden Baumbestände sind von der Ausweisung des Baugebiets 
nicht berührt.  
 

2.1 Art der baulichen Nutzung 

Um das Planungsziel umzusetzen wird ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Zudem werden 
die bestehenden Gebäude mithilfe von Baugrenzen als Baukörper festgesetzt. Weitere zulässige 
Nutzungen und Nutzungseinschränkungen orientieren sich am Bestand bzw. an bereits geneh-
migten gewerblichen Tätigkeiten. Entsprechend wird die im ursprünglichen Bebauungsplan fest-
gesetzte private Grünfläche „Kleingärten“ aufgehoben, da diese nicht mit der tatsächlichen und 
zukünftig ausgewiesenen Nutzung vereinbar ist. 
 

2.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung war im ursprünglichen Bebauungsplan aufgrund der Festset-
zung einer privaten Grünfläche für den Änderungsbereich nicht festgelegt. 
 
Es wird nunmehr für den Änderungsbereich wie folgt festgesetzt: 
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 WA 01 

Grundfläche (GR) gemäß § 19 BauNVO GF 230 m² 

Geschossfläche (GF) gemäß § 20 BauNVO GF 230 m² 

Zahl der Vollgeschosse gemäß § 20 BauNVO I 

 
Für den Standort der Wohnbebauung wird eine zulässige Grundfläche (GR) und eine zulässige 
Geschossfläche (GF) festgesetzt. Damit wird das Maß der baulichen Nutzung nicht mehr im Ver- 
hältnis zur Grundstücksgröße bestimmt, sondern orientiert sich an dem Bestandsgebäuden. 
 

2.3 Überbaubare Grundstücksfläche und Bauweise 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden im Geltungsbereich der 3. Änderung des vorlie-
genden Bebauungsplans durch Baugrenzen gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO bestimmt. Die sich 
daraus ergebenden Baufelder dürfen durch genehmigte Nutzungen in weiteren Bestandsgebäu-
den und Nebenanlagen überschritten werden. Es wird eine offene Bauweise festgesetzt. 
 

2.4 Grünordnerische Festsetzungen 

Festsetzungen zur Grünordnung sind für den Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebau-
ungsplans nicht vorgesehen. 
 

2.5 Bauordnerische Festsetzungen 

Festsetzungen zu bauordnerische Fragestellungen sind für den Geltungsbereich der 3. Ände-
rung des Bebauungsplans nicht vorgesehen. 
 

3. Auswirkungen auf Natur und Landschaft 
Im Überblick möglicher Auswirkungen der Planänderung auf Natur und Landschaft ergeben sich 
keine Konflikte. Durch die bestandsabdeckende Planung ergeben sich somit keine Änderun-
gen der Auswirkungen auf Natur und Landschaft. Negative Auswirkungen auf abiotische Um-
weltfaktoren und Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sind im Kontext der Bestandssitu-
ation nicht zu erwarten. Ein Kompensationserfordernis besteht im Rahmen des beschleunigten 
Verfahrens nach §13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB nicht. 
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Anlage 
 
Textliche Festsetzungen des ursprünglichen Bebauungsplanes 21/98 
(rechtskräftig seit dem 16.04.2004) 
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